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KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN!

Das bedruckte Papier, das ihr mit diesem Kollektivvertrag in Händen 
haltet, ist sehr viel mehr wert, als es auf den ersten Blick scheint: Es 
bedeutet geregelte Einkommen und faire Arbeitsbedingungen für alle 
Arbeiterinnen und Arbeiter in vielen Branchen. Es schafft außerdem 
für die Betriebsrätinnen und Betriebsräte die Möglichkeit, zusätzlich 
maßgeschneiderte Betriebsvereinbarungen abzuschließen.

Was auf diesen Seiten geschrieben steht, ist Ergebnis gemeinsamer 
Verhandlungen der Gewerkschaft PRO-GE und der Betriebsrätinnen 
und Betriebsräte der einzelnen Branchen mit den jeweiligen 
Verhandlungsteams der Unternehmen. Bei diesen Verhandlungen, 
die jedes Jahr aufs Neue stattfinden, zeigt sich immer wieder: Je 
stärker eine Gewerkschaft ist – also je mehr Mitglieder es in einer 
Branche gibt – umso erfolgreicher können wir verhandeln. Weil viele 
Mitglieder das Ass im Ärmel der Gewerkschaften sind!  

Auch jene Kolleginnen und Kollegen, die nicht Mitglieder einer 
Gewerkschaft sind, kommen in den Genuss von Lohnerhöhungen 
und Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen. Wenn wir sie 
dafür gewinnen können, uns ebenfalls mit ihrer Stärke bei den 
Verhandlungen zu unterstützen, hat das für uns alle Vorteile! Denn wir 
könnten noch stärker verhandeln, wenn wir noch mehr wären – und 
das ist wohl das beste Argument, um viele Kolleginnen und Kollegen 
davon zu überzeugen, Mitglied der Gewerkschaft zu werden!

Der Bundesvorstand der Gewerkschaft PRO-GE.



RAHMEN-
KOLLEKTIVVERTRAG

(Konsolidierte Fassung)
abgeschlossen zwischen der

Bundesinnung Mode und Bekleidungstechnik,
Berufszweige – Textilreiniger, Wäscher und Färber

und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft PRO-GE

für alle Arbeiterinnen und Arbeiter sowie die
gewerblichen Lehrlinge

gültig ab 1. Jänner 1989

in der Fassung vom 1. Jänner 2018



Bei den Kollektivvertragsverhandlungen 2018
wurde erreicht:

+ Bekenntnis zu 1500 Euro Mindestlohn
Stufenweise Umsetzung auf Branchenebene (2020)

+ 3,61 % Erhöhung der Mindestlöhne im Durchschnitt
bis zu + 4,34 % Erhöhung bei den untersten Lohngruppen

+ 2,2 % IST-Lohnempfehlung

+ 2,5 % Lehrlingsentschädigungen

Geltungstermin: 01.01.2018

Laufzeit: 12 Monate
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§ 1 GELTUNGSBEREICH

a) räumlich:
Für das Gebiet der Republik Österreich;
b) fachlich:
Für die Mitgliedsbetriebe der Bundesinnung Mode und Bekleidungs-
technik in allen Berufszweigen der Textilreiniger, Wäscher und Färber;
c) persönlich:
Für alle Arbeiter und Arbeiterinnen sowie für gewerbliche Lehrlinge.

§ 2 ARBEITSZEIT

(1) Die Normalarbeitszeit richtet sich nach den Bestimmungen des Ar-
beitszeitgesetzes (BGBl. Nr. 461/69) in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Die Wochenarbeitszeit ist nach Möglichkeit gleichmäßig auf fünf Ta-
ge zu verteilen. Im Falle einer 6-Tage-Woche soll die Arbeitszeit bei ein-
schichtiger Arbeitsweise an Samstagen um 12 Uhr enden.

(3) Die Wochenarbeitszeit der Jugendlichen kann gemäß § 11 Abs. 2
Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetz (BGBl. Nr. 146/48)
auf die einzelnen Werktage abweichend von den Bestimmungen des
§ 11 Abs. 1 dieses Gesetzes über die tägliche Arbeitszeit der Jugend-
lichen aufgeteilt werden.

(4) Die Putzzeit gilt als Arbeitszeit.

(5) Den Arbeitnehmer/innen ist nach Möglichkeit die Einnahme der
Mahlzeiten (z.B. Frühstück) bei laufenden Maschinen zu gestatten.

(6) Am 24. und 31. Dezember endet die Arbeitszeit um 12 Uhr. Die da-
durch ausfallende Normalarbeitszeit wird mit dem Stundenlohn bzw. mit
dem Akkorddurchschnittsverdienst bezahlt.

§ 2a DURCHRECHENBARE NORMALARBEITSZEIT

(1) Durch Betriebsvereinbarung, in Betrieben ohne Betriebsrat durch
schriftliche Einzelvereinbarung, kann die wöchentliche Normalarbeits-
zeit innerhalb eines Zeitraumes von 26 Wochen ungleichmäßig so ver-
teilt werden, dass sie im Durchschnitt des Durchrechnungszeitraumes
40 Wochenstunden nicht überschreitet.
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Bis zu einem Ausmaß von 40 Plusstunden kann die wöchentliche Nor-
malarbeitszeit auf bis zu 48 Stunden ausgedehnt werden. Durch Be-
triebsvereinbarung kann der Durchrechnungszeitraum auf bis zu 52Wo-
chen und die Stundenobergrenze auf bis zu 80 Stunden erweitert wer-
den.

(2) Ist die Lage der Normalarbeitszeit nicht für den gesamten Durch-
rechnungszeitraum festgelegt, ist sie spätestens 1Woche vor der jewei-
ligen Arbeitswoche festzulegen.

(3) Erfolgt eine ungleichmäßige Verteilung der wöchentlichen Normalar-
beitszeit innerhalb der Arbeitswoche, so kann auch die Wochenarbeits-
zeit der Jugendlichen gemäß § 11 Abs. 2 KJBG (Kinder- und Jugendli-
chenbeschäftigungsgesetz) auf die einzelnen Werktage abweichend
von den Bestimmungen des § 11 Abs. 1 dieses Gesetzes über die täg-
liche Arbeitszeit der Jugendlichen verteilt werden.
In gleicher Weise ist auch eine ungleichmäßige Verteilung der Wochen-
arbeitszeit für Jugendliche in jenen Fällen zulässig, in denen die wö-
chentliche Normalarbeitszeit mittels einer Betriebsvereinbarung, bzw.
schriftlicher Einzelvereinbarung, einem durch diesen Kollektivvertrag
ermöglichten Durchrechnungszeitraum ungleichmäßig verteilt wird.

(4) Während des Durchrechnungszeitraumes gebührt das Entgelt für
das Ausmaß der durchschnittlichen Normalarbeitszeit. Bei leistungsbe-
zogenen Entgeltformen (Akkord- oder Prämienentlohnung) ist eine Re-
gelung zu treffen, die ein Schwanken des monatlichen Entgelts auf-
grund der ungleichmäßigen Verteilung der wöchentlichen Normalar-
beitszeit möglichst vermeidet.
Wenn keine andere Verteilung zustande kommt, ist die eingearbeitete
Arbeitszeit mit dem Stundenverdienst zurückzustellen und im Abrech-
nungszeitraum, in den die geringere Normalarbeitszeit fällt, auszuzah-
len.
Zulagen und Zuschläge werden in jenem Lohnabrechnungszeitraum
abgerechnet, in dem die Arbeitsstunden geleistet werden.

(5) Scheidet der/die Arbeitnehmer/in während des betrieblich vereinbar-
ten Durchrechnungszeitraumes, ausgenommen durch unberechtigten
vorzeitigen Austritt oder verschuldeter Entlassung aus, gebührt für die
bis zum Ausscheiden im Verhältnis zur durchschnittlichen Normalar-
beitszeit zu viel geleistete Arbeit Überstundenentlohnung. Der Über-
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stundenzuschlag entfällt bei unberechtigtem vorzeitigen Austritt oder
verschuldeter Entlassung Den im Verhältnis zur geleisteten Arbeit bis
zum Ausscheiden gegenüber der durchschnittlichen Normalarbeitszeit
zuviel bezahlten Verdienst hat der/die Arbeitnehmer/in dann zurückzu-
zahlen, wenn er/sie selbst kündigt, ohne wichtigen Grund vorzeitig aus-
tritt oder aus seinem/ihrem Verschulden entlassen wird.

§ 3 NACHTARBEIT

(1)Die Bestimmungen des Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsge-
setzes sowie des Arbeitszeitgesetzes in der jeweils geltenden Fassung
sind zu beachten.

(2) Nachtarbeit als Überstundenleistung: Wenn Arbeitnehmer/innen in
der Zeit von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr außerhalb ihrer normalen Arbeits-
zeit zu einer Arbeitsleistung herangezogen werden, so ist für die geleis-
tete Arbeitszeit ein 100%iger Zuschlag auf den Normalstundenlohn zu
bezahlen; haben Arbeitnehmer/innen den Betrieb bereits verlassen
und werden zu solcher Überstundenarbeit zurückgeholt, so werden
die Wegzeiten zu und von der Arbeit in die Überstundenarbeitszeit ein-
gerechnet.

(3) Nachtarbeit als Schichtarbeit: Schichtarbeit ist mit dem Betriebsrat,
bzw. wenn kein Betriebsrat vorhanden ist, schriftlich mit dem/der betrof-
fenen Arbeitnehmer/in zu vereinbaren. Ständige Nachtschichtarbeit-
nehmer/ innen erhalten in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr einen
Zuschlag von 30% auf den Normalstundenlohn. Wechselnde Tag-
und Nachtschichtarbeitnehmer/innen erhalten für die Nachtschicht ei-
nen Zuschlag von 20% auf den Normalstundenlohn.

(4) Wird die regelmäßige Tagesarbeitszeit in die Nachtstunden verlegt,
so gebührt für die Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr ein Zuschlag von
30% auf den Normalstundenlohn.

§ 4 ÜBERSTUNDEN

(1) Als Überstunde gilt jede vereinbarte Arbeitsstunde, durch die das
Ausmaß der auf Basis der gesetzlichen wöchentlichen Normalarbeits-
zeit festgelegten täglichen Arbeitszeit überschritten wird.
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(2) Bei Leistung von Überstunden sind die gesetzlichen Bestimmungen,
insbesondere jene des Arbeitszeitgesetzes, zu beachten.

(3) Überstunden für den ganzen Betrieb oder einzelne Betriebsabteilun-
gen sind im gesetzlichen Ausmaß mit dem Betriebsrat, bzw. wenn kein
Betriebsrat vorhanden ist, mit dem/der betroffenen Arbeitnehmer/ in zu
vereinbaren. Für Heizer/innen, Nachtwächter/innen und Portiere/ innen
kann die Überstundenentlohnung im Einvernehmen mit dem Betriebs-
rat, bzw. wenn kein Betriebsrat vorhanden ist, schriftlich mit dem/der be-
troffenen Arbeitnehmer/in pauschaliert werden.

(4) Der Überstundenzuschlag beträgt 50% auf den Normalstundenlohn.

(5) Bei Kurzarbeit oder Arbeitnehmern/innen mit Teilzeitbeschäftigung
liegen Überstunden erst vor, wenn das Ausmaß der für die vollbeschäf-
tigten Arbeitnehmer/innen vorgesehenen gesetzlichen Normalarbeitzeit
überschritten wird.

§ 5 SONN- UND FEIERTAGSARBEIT

(1) Es gelten die Bestimmungen des Arbeitsruhegesetzes in der jeweils
geltenden Fassung.

(2) Für Sonntagsarbeit gebührt ein Zuschlag von 100% auf den Normal-
stundenlohn (Akkorddurchschnittsverdienst).

(3) Die Vergütung von Feiertagsarbeit*) erfolgt gemäß § 9 Arbeitsruhe-
gesetz.

(4) Feiertagsarbeit in Wäschereien:

In allen Wäschereien, die im Gesundheitsdienst tätig sind, kann Feier-
tagsarbeit nur im Einvernehmen zwischen der Betriebsleitung und dem
Betriebsrat, in Betrieben ohne Betriebsrat schriftlich mit Einzelvereinba-
rung eingeführt werden, wobei auf die Erfüllung der Aufgabe des Betrie-
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*) Als gesetzliche Feiertage gemäß § 7 Abs. 2 ARG (BGBl. Nr. 144/83) gelten: 1. Jän-
ner (Neujahr), 6. Jänner (Hl.-Drei-Königs-Tag), Ostermontag, 1. Mai (Staatsfeiertag),
Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, 15. August (Maria Himmelfahrt),
26. Oktober (Nationalfeiertag), 1. November (Allerheiligen), 8. Dezember (Maria
Empfängnis), 25. und 26. Dezember (Weihnachten). Der Karfreitag gilt als Feiertag
für die Angehörigen der evangelischen Kirche A. B. und H. B., der altkatholischen
Kirche und der Methodistenkirche.



bes im Gesundheitsdienst und auf die sozialen Belange der betroffenen
Arbeitnehmer/innen Rücksicht zu nehmen ist.

§ 6 KURZARBEIT

(1) Kurzarbeit ist spätestens eine Woche vor dem Inkrafttreten mit dem
Betriebsrat, bzw. wenn kein Betriebsrat vorhanden ist, schriftlich mit
dem/der betroffenen Arbeitnehmer/in zu vereinbaren. Die beabsichtigte
Kurzarbeit muss den Arbeitnehmer/innen eine Woche vorher mitgeteilt
werden.

(2) Falls die Voraussetzungen für die Gewährung der staatlichen Kurz-
arbeitsbeihilfe gegeben sind, werden im Sinne des § 29 Abs. 1 lit. b Ar-
beitsmarktförderungsgesetz (BGBl. Nr. 31/68) zwischen der Bundesin-
nung der Textilreiniger, Wäscher und Färber und der Gewerkschaft Me-
tall-Textil-Nahrung die nötigen Vereinbarungen getroffen*).

(3) Sobald eine Kurzarbeitszeitvereinbarung geschlossen wurde, ist die
Belegschaft von deren Inhalt zu verständigen.

(4) Kurzarbeitnehmer/innen wird ein Wochenlohn in der Höhe von 75%
des Lohnes der jeweils geltenden gesetzlichen Normalarbeitszeit ga-
rantiert.

(5) Lehrlinge erhalten auch bei Kurzarbeit die volle Lehrlingsentschädi-
gung.

§ 7 ENTLOHNUNG

(1) Verdienstbegriff: Verdienst ist der Arbeitslohn, bei leistungsbezoge-
nen Entgelten gemäß § 96 Abs. 1 Z 4 ArbVG, deren 13-Wochen- Durch-
schnitt. Soweit in diesem Kollektivvertrag auf den Durchschnittsver-
dienst Bezug genommen wird, ist dieser aus den letzten 13 voll bezahl-
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*) Das Begehren der Kurzarbeit soll drei Wochen vor Einführung unter gleichzeitiger
Verständigung des Betriebsrates beim Arbeitsmarktservice eingebracht werden.
Aus Arbeitsmarktförderungsmitteln kann für eine im Normalfall drei Monate nicht
übersteigende Zeit eine Kurzarbeitsbeihilfe gewährt werden, wenn der/die Arbeitge-
ber/in dem/der Arbeitnehmer/in eine Kurzarbeitsunterstützung bezahlt. Ferner ist der
Beschäftigtenstand während der Kurzarbeit und eine ebenso lange Zeit nach deren
Beendigung grundsätzlich unter Beachtung der vorgesehenen Ausnahmebestim-
mungen aufrecht zu erhalten. Nähere Auskünfte erteilen die vertragsschließenden
Interessenvertretungen.



ten Wochen zu errechnen. In den Verdienst einzubeziehen sind allfällig
geleistete Zulagen und Zuschläge. Überstunden bleiben unberücksich-
tigt.

(2) Die vertraglichen Mindestlöhne sind im jeweils geltenden Lohntarif
geregelt; dieser ist ein Bestandteil dieses Vertrages.

(3) Lehrlinge erhalten die im Lohntarif festgesetzte Lehrlingsentschädi-
gung.

(4) Die Dauer der Anlernzeit richtet sich nach der Art der anzulernenden
Tätigkeit und den persönlichen Fähigkeiten des Anlernlings. Sie darf je-
doch 13 Wochen nicht überschreiten. Anlernlinge erhalten 90% des
Lohnes der betreffenden Kategorie, mindestens aber den Lohn für Hilfs-
arbeiten.

(5) Falls es für Arbeitnehmer/innen an Beschäftigung in der eigenen Ka-
tegorie mangelt und diese (im Einvernehmen mit dem Betriebsrat) zu ei-
ner geringer entlohnten Arbeit verwendet werden, erhalten sie vier Wo-
chen hindurch den Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen. Bei
Wiederaufnahme der Arbeit in der betreffenden Abteilung oder Katego-
rie sind in erster Linie die versetzten Arbeitnehmer/innen wieder in ihrer
früheren Kategorie zu beschäftigen.

(6) Die Verrechnungsperiode ist zwischen Arbeitgeber/in und Betriebs-
rat bzw. mit dem/der Arbeitnehmer/in zu vereinbaren. Eine Abänderung
der vereinbarten Verrechnungsperiode hat schriftlich zu erfolgen.
Eine bargeldlose Lohnzahlung bedarf der Vereinbarung mit dem Be-
triebsrat bzw. wenn kein Betriebsrat vorhanden ist, der schriftlichen Ver-
einbarung mit dem/der betroffenen Arbeitnehmer/in. Falls nichts ande-
res vereinbart wurde, ist die Lohnauszahlung wöchentlich vorzuneh-
men und so zu regeln, dass dadurch keine Verlängerung der Arbeitszeit
eintritt. Fällt der Lohnauszahlungstag auf einen Feiertag, so hat die
Lohnauszahlung am vorhergehenden Arbeitstag zu erfolgen.

(7) Bei jeder Lohnauszahlung ist dem/der Arbeitnehmer/in eine schrift-
liche Lohnabrechnung auszuhändigen. Diese hat insbesondere Anga-
ben über die Verrechnungsperiode, Zeit-, Akkord- und Prämienentloh-
nung, Überstunden, Zulagen bzw. Zuschläge, Abzüge und deren Be-
messungsgrundlage, Urlaubsentgelt bzw. Sonderzahlungen, Entgelt-
leistungen infolge Arbeitsverhinderung zu enthalten. Der/die Arbeitneh-
mer/ in ist zur sofortigen Nachprüfung des ausgezahlten Lohnbetrages
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verpflichtet. Stimmt der Geldbetrag mit der Lohnabrechnung nicht über-
ein, so hat der/die Arbeitnehmer/in dies unverzüglich dem/der Auszah-
lenden zu melden. Spätere Reklamationen müssen nicht berücksichtigt
werden.

§ 7a INTEGRATIVE BERUFSAUSBILDUNG

(1) Bei Verlängerung eines Lehrverhältnisses gemäß § 8 b Abs. 1 BAG
idF BGBl I 79/2003 werden für die Bemessung der Höhe der Lehrlings-
entschädigung die Lehrjahre aliquot im Verhältnis zur Gesamtlehrzeit
verlängert; ergeben sich Teile von Monaten, gebührt für das ganze Mo-
nat die höhere Lehrlingsentschädigung. Bei nachträglicher Verlänge-
rung bleibt das der Lehrlingsentschädigung zugrunde liegende Lehrjahr
so lange unverändert, bis sich nach dem vorstehenden Satz Anspruch
auf die Lehrlingsentschädigung eines höheren Lehrjahres ergibt.

(2) Bei Abschluss eines Ausbildungsvertrages zu einer Teilqualifizie-
rung gemäß § 8 b Abs. 2 BAG idF BGBl I 79/2003 gebührt die Lehrlings-
entschädigung des ersten Lehrjahres. Nach einem Jahr erhöht sich die-
ser Anspruch um ein Drittel der Differenz zwischen der Lehrlingsent-
schädigung für das erste Lehrjahr und jener für das zweite Lehrjahr,
nach zwei Jahren um ein Drittel dieser Differenz. Die Lehrlingsentschä-
digungssätze der integrativen Lehre betragen 80% der Lehrlingsent-
schädigung des jeweiligen oben angeführten Verwendungsjahres.

(3) Anrechnung von integrativer Berufsausbildung

Wird die teilqualifizierende Ausbildung (einschließlich der Berufsschule
im Sinne der Anforderungen des BAG) erfolgreich zurückgelegt, ist sie
bei späterer Absolvierung einer Lehrausbildung im gleichen oder einem
verwandten Lehrberuf mindestens im Ausmaß des 1. Lehrjahres anzu-
rechnen. Besteht kein Anspruch auf diese Anrechnung, darf die spätere
Lehrlingsentschädigung jedenfalls nicht niedriger sein als die während
der Teilqualifizierungs-Ausbildung zuletzt bezahlte.

§ 8 URLAUB

(1) Hinsichtlich des Urlaubes gelten die Bestimmungen des Bundesge-
setzes betreffend die Vereinheitlichung des Urlaubsrechtes und der
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Einführung einer Pflegefreistellung (BGBl. Nr. 390/76) in der jeweils gel-
tenden Fassung.

(2) Kurzarbeitnehmer/innen erhalten als Urlaubsentgelt den der vertrag-
lich vereinbarten, normalen Arbeitszeit entsprechenden Lohn.

(3)Werden der Betrieb oder einzelne Betriebsabteilungen wegen allge-
meinen Urlaubes gesperrt, so ist Arbeitnehmer/innen, denen noch kein
entsprechender Urlaubsanspruch zusteht und welche weder zur Ar-
beitsleistung herangezogen werden, noch vorschussweise einen Ur-
laub erhalten, 50% des Lohnes für die wegen des Betriebsurlaubs aus-
fallende Normalarbeitszeit zu vergüten.

§ 9 URLAUBSZUSCHUSS

(1) Alle Arbeitnehmer/innen erhalten einmal in jedem Kalenderjahr ei-
nen Urlaubszuschuss.

(2) Die Höhe des Urlaubszuschusses beträgt 4 1/3 Wochenverdienste.

(3) Bei gewerblichen Lehrlingen wird der Urlaubszuschuss unter Zu-
grundelegung der wöchentlichen Lehrlingsentschädigung ermittelt.

(4) Bei Arbeitnehmer/innen, die während des Kalenderjahres ihre Lehr-
zeit beendet haben, setzt sich – unabhängig vom Zeitpunkt des Ur-
laubsantrittes – der Urlaubszuschuss aus dem aliquoten Teil der letzten
Lehrlingsentschädigung und aus dem aliquoten Teil der Arbeiter/ innen-
wochenverdienste zusammen.

(5) Falls nichts anderes vereinbart wurde*), ist der Urlaubszuschuss bei
Antritt des Urlaubs auszuzahlen. Bei Teilung des Urlaubs gebührt der
Urlaubszuschuss bei Antritt des längeren Urlaubsteiles. Wird ein Ur-
laub, auf den bereits Anspruch besteht, in einem Kalenderjahr nicht an-
getreten bzw. verbraucht, ist der für dieses Kalenderjahr noch zuste-
hende Urlaubszuschuss mit der Abrechnung für Dezember auszuzah-
len.
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*) Ist eine Abänderung des Auszahlungstermins vereinbart worden und endet das
Arbeitsverhältnis dann vor Ablauf des vereinbarten Auszahlungstermins, so ist beim
Ausscheiden der Urlaubszuschuss zu zahlen, es sei denn, der/die Arbeitnehmer/in
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im Sinne des § 82a GewO (1859) vorzeitig aus. Eine Abänderung des Auszahlungs-
termins im Sinne Abs. 5 ist schriftlich zu vereinbaren.



(6) Den während des Kalenderjahres eintretenden Arbeitnehmer/innen
gebührt der aliquote Teil entsprechend der im Kalenderjahr zurückge-
legten Beschäftigungszeit (je Woche 1/52). Arbeitnehmer/innen, die
während des Kalenderjahres eintreten und bis zum Ende des Kalender-
jahres noch nicht urlaubsberechtigt sind, ist der aliquote Teil des Ur-
laubszuschusses am Ende des Kalenderjahres auszuzahlen.

(7) Arbeitnehmer/innen, die während des Kalenderjahres ausscheiden,
erhalten den aliquoten Teil des Urlaubszuschusses entsprechend der
im Kalenderjahr zurückgelegten Beschäftigungszeit (je Woche 1/52).
Dieser Anspruch entfällt jedoch, wenn der/die Arbeitnehmer/in gemäß
§ 82 GewO (1859) bzw. § 15 Berufsausbildungsgesetz, BGBl.
Nr. 142/69, entlassen wird oder wenn er/sie ohne wichtigen Grund ge-
mäß § 82a GewO (1859)*) bzw. § 15 BAG vorzeitig austritt.

(8) Arbeitnehmer/innen, die den Urlaubszuschuss für das laufende Ka-
lenderjahr bereits erhalten haben, aber noch vor Ablauf des Kalender-
jahres ausscheiden, haben den erhaltenen Urlaubszuschuss zurückzu-
zahlen, wenn sie nach § 82 GewO (1859)*) bzw. § 15 BAG entlassen
werden oder ohne wichtigen Grund gemäß § 82a GewO (1859)*)
bzw. § 15 BAG vorzeitig austreten. Bei Kündigung durch den/die Arbeit-
nehmer/in mit Einhaltung der Kündigungsfrist ist nur der auf den Rest
des Kalenderjahres entfallende und verhältnismäßig zuviel bezahlte
Anteil zurückzahlen.

(9) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten eines Präsenzdienstes, einer
Schutzfrist oder eines Karenzurlaubes, so vermindert sich der Urlaubs-
zuschuss anteilsmäßig (je Woche 1/52).

§ 10 WEIHNACHTSREMUNERATION

(1) Alle Arbeitnehmer/innen erhalten einmal in jedem Kalenderjahr eine
Weihnachtsremuneration.

(2) Die Höhe der Weihnachtsremuneration beträgt 4 1/3 Wochenver-
dienste.

(3) Bei gewerblichen Lehrlingen wird dieWeihnachtsremuneration unter
Zugrundelegung der wöchentlichen Lehrlingsentschädigung ermittelt.
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(4) Bei Arbeitnehmer/innen, die während des Kalenderjahres ihre Lehr-
zeit beendet haben, setzt sich – unabhängig vom Zeitpunkt der Auszah-
lung – die Weihnachtsremuneration aus dem aliquoten Teil der letzten
Lehrlingsentschädigung und aus dem aliquoten Teil der Arbeiter/ innen-
wochenverdienste zusammen.

(5) Falls nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, hat die Auszahlung
der Weihnachtsremuneration spätestens in jener Woche, in die der
1. Dezember fällt, zu erfolgen.

(6) Den während des Kalenderjahres eintretenden Arbeitnehmer/innen
gebührt der aliquote Teil entsprechend der im Kalenderjahr zurückge-
legten Beschäftigungszeit (je Woche 1/52).

(7) Arbeitnehmer/innen, die während des Kalenderjahres ausscheiden,
erhalten den aliquoten Teil der Weihnachtsremuneration entsprechend
der im Kalenderjahr zurückgelegten Beschäftigungszeit (je Woche
1/52). Dieser Anspruch entfällt jedoch, wenn der/die Arbeitnehmer/in
gemäß § 82 GewO (1859)*) bzw. § 15 BAG (BGBl. Nr. 142/69) entlas-
sen wird oder wenn er/sie ohne wichtigen Grund gemäß § 82a GewO
(1859)*) bzw. § 15 BAG vorzeitig austritt.

(8) Arbeitnehmer/innen, die die Weihnachtsremuneration für das lau-
fende Kalenderjahr bereits erhalten haben, aber noch vor Ablauf des
Kalenderjahres ausscheiden, haben die erhaltene Weihnachtsremune-
ration zurückzuzahlen, wenn sie nach § 82 GewO (1859)*) bzw. § 15
BAG entlassen werden oder ohne wichtigen Grund gemäß § 82a GewO
(1859)*) bzw. § 15 BAG vorzeitig austreten. Bei Kündigung durch den/
die Arbeitnehmer/in mit Einhaltung der Kündigungsfrist ist nur der auf
den Rest des Kalenderjahres entfallende und verhältnismäßig zuviel
bezahlte Anteil zurückzuzahlen.

(9) Fallen in das Kalenderjahr Zeiten des Präsenzdienstes, einer
Schutzfrist oder eines Karenzurlaubes, so mindert sich die Weihnachts-
remuneration anteilsmäßig (je Woche 1/52).

§ 10a REGELUNG FÜR TEILZEITBESCHÄFTIGTE

Für Arbeitnehmer/innen, die während des Kalenderjahres von einer
Vollbeschäftigung in eine Teilbeschäftigung oder umgekehrt übertreten,

14

*) Siehe § 376 Z. 47 GewO 1994



setzt sich der Urlaubszuschuss und die Weihnachtsremuneration je-
weils aus dem der Dienstzeit im Kalenderjahr entsprechenden Teil
des Urlaubszuschusses/der Weihnachtsremuneration vor dem Übertritt
und dem entsprechenden Teil nach dem Übertritt (Auszahlungsmonat)
zusammen.

§ 11 LEISTUNGSLOHN

(1) Leistungslohn im Sinne nachstehender Bestimmungen sind Akkor-
de und akkordähnliche Prämien. Akkordähnliche Prämien sind Prä-
mien, die nach arbeitstechnischen Grundsätzen erstellt werden, so
dass nach Erreichen einer Grundleistung für eine vom/von der Arbeit-
nehmer/ in beeinflusste Mehrleistung ein verschieden hohes Entgelt zu-
sätzlich zu einem Grundlohn*) verdient werden kann.

(2) Wird im Leistungslohn gearbeitet, so müssen die Leistungslohn-
grundlöhne so bemessen werden, dass der/die Arbeitnehmer/in bei nor-
maler Leistung 20% über dem tariflichen Stundenlohn verdient. Der ta-
rifliche Stundenlohn ist auch den im Leistungslohn beschäftigten Arbeit-
nehmer/innen garantiert.

(3) Tritt infolge von Umständen, die nicht auf der Seite der Arbeitneh-
mer/ innen liegen (Fälle höherer Gewalt ausgenommen), eine Minde-
rung des Durchschnittsverdienstes des/der Leistungslohnarbeitneh-
mers/ in ein, so hat er/sie Anspruch auf Bezahlung des Durchschnitts-
verdienstes. Voraussetzung ist hiefür, dass die Ausfallzeit unverzüglich
dem/der unmittelbaren Vorgesetzten zur Kenntnis gebracht wird.

(4) Wird ein/e ständig im Leistungslohn beschäftigte/r Arbeitnehmer/in
vorübergehend im Stundenlohn verwendet, so behält er/sie, ausge-
nommen im Falle einer dauernden Versetzung auf einen anderen Ar-
beitsplatz, für die Dauer von vier Wochen den Anspruch auf den Durch-
schnittsverdienst.

(5) Die Ermittlung der Vorgabezeiten für Leistungslohnarbeiten hat im
Einvernehmen mit dem Betriebsrat bzw. wenn kein Betriebsrat vorhan-
den ist, schriftlich mit dem/der betroffenen Arbeitnehmer/in, im Sinne
der Bestimmungen des § 96 Abs. 1 Z 4 und § 100 ArbVG zu erfolgen.
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(6) Die Akkord- bzw. Prämiensätze sind den einzelnen Arbeitsgruppen
oder den einzelnen Arbeitnehmer/innen schriftlich (auch durch Aus-
hang) zur Kenntnis zu bringen.

(7) Im Falle einer Schwangerschaft sind bei Akkord- bzw. Prämienarbei-
terinnen die Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes in der jeweils
geltenden Fassung zu beachten.

§ 12 LOHNZAHLUNG IM KRANKHEITSFALL

Es gilt das EFZG (BGBl. Nr. 399/74) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 13 ENTGELTANSPRÜCHE AUS GRÜNDEN, DIE
VOM/VON DER ARBEITNEHMER/IN

ZU VERTRETEN SIND

Der/die Arbeitnehmer/in hat, wenn er/sie auf Grund nachstehender
Ereignisse ohne sein/ihr Verschulden an der Arbeitsleistung verhindert
wird, Anspruch auf:

Entgeltansprüche aus Gründen, die vom/von der Arbeitnehmer/in
zu vertreten sind

(1) drei freie Tage unter Fortzahlung des Lohnes:
bei Todesfällen von Ehegatten (Lebensgefährten), eingetragenen Part-
nern, Eltern, Schwiegereltern, Kindern (Ziehkindern, Adoptiv- und Stief-
kinder), sofern sie im gemeinsamen Haushalt lebten;

(2) zwei freie Tage unter Fortzahlung des Lohnes: bei eigener Ehe-
schließung oder Eintragung der Partnerschaft;

(3) einen freien Tag unter Fortzahlung des Lohnes:
a) bei Todesfällen der unter Punkt 1 Genannten, sofern sie nicht im ge-

meinsamen Haushalt lebten, ferner bei Geschwistern, Großeltern
und Enkelkindern;

b) bei Niederkunft der Gattin oder Lebensgefährtin;
c) bei Übersiedlung des eigenen Haushaltes.
d) anlässlich der Eheschließung eines Kindes, Stief- oder Adoptivkin-

des
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(4) Freistellung von der Arbeit unter Fortzahlung des Lohnes bis zum
Höchstausmaß der wöchentlichen Normalarbeitszeit innerhalb eines
Arbeitsjahres, wenn der/die Arbeitnehmer/in durch andere wichtige, sei-
ne/ihre Person betreffende Gründe ohne sein/ihr Verschulden während
einer verhältnismäßig kurzen Zeit an der Leistung seiner/ihrer Dienste
gehindert wird. Dies gilt für nachstehende Fälle:
a) bei Aufsuchen eines Arztes, Dentisten oder eines Ambulatoriums,

falls dies nicht außerhalb der Arbeitszeit möglich ist: die nachweis-
lich notwendige Zeit;

b) bei Vorladung von Behörden, Ämtern und Gerichten: die nachweis-
lich notwendige Zeit. Eine Fortzahlung des Lohnes entfällt, wenn
der/die Arbeitnehmer/in eine Entschädigung von der vorladenden
Stelle erhält, ebenso bei Ladung als Beschuldigte/r in einem Straf-
verfahren oder als Partei in einem Zivilprozess.

§ 14 ENTGELTANSPRÜCHE AUS GRÜNDEN, DIE NICHT
VOM/VON DER ARBEITNEHMER/IN

ZU VERTRETEN SIND

(1) Im Falle einer Einstellung eines Betriebes oder einer Betriebsabtei-
lung aus Gründen, welche nicht auf Seiten des/der Arbeitnehmers/in lie-
gen und welche nicht unter die Bestimmungen des § 6 (Kurzarbeit) des
gegenständlichen Kollektivvertrages fallen, wird die ausfallende Ar-
beitszeit am ersten Tag voll bezahlt. Für die weitere ausfallende Arbeits-
zeit bis zu einer Gesamtdauer von zwei Wochen werden 50% des bis-
herigen Durchschnittsverdienstes bezahlt, sofern dem/der Arbeitneh-
mer/in nicht aufgrund besonderer Rechtsvorschriften der Verdienstaus-
fall anderweitig vergütet wird bzw. der/die Arbeitgeber/in nicht die An-
wesenheit im Betrieb anordnet. Der/die Arbeitnehmer/in ist jedoch ver-
pflichtet, bei vollem Verdienstanspruch auch andere als seinem/ihrem
Arbeitsvertrag entsprechende, jedoch zumutbare Arbeiten zu verrich-
ten.

(2) Arbeitsausfälle infolge von Verkehrsstörungen, ausgenommen die
üblichen Verspätungen im Individualverkehr oder die gewöhnlichen
Verspätungen im Massenverkehr, werden dem/der Arbeitnehmer/in in
Wien bis zu einer Stunde, im übrigen Bundesgebiet bis zu zwei Stunden
mit dem vollen Lohn vergütet.
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(3) Ansprüche im Sinne des Abs. 1 entstehen nicht, wenn die Erbrin-
gung der Arbeitsleistung durch Elementarereignisse (höhere Gewalt)
unmöglich wird.

§ 15 PFLEGEFREISTELLUNG

Hinsichtlich der Pflegefreistellung gelten die Bestimmungen des Bun-
desgesetzes betreffend der Vereinheitlichung des Urlaubsrechtes und
der Einführung einer Pflegefreistellung (BGBl. Nr. 390/76) in der jeweils
geltenden Fassung.

§ 16 ARBEITNEHMER/INNENSCHUTZ
UND ARBEITSBEHELFE

(1) Es gelten die Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzgeset-
zes (BGBl. Nr. 450/94) sowie der Allgemeinen ArbeitnehmerInnen-
schutzverordnung (BGBl. Nr. 218/83) in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Jedem/jeder Arbeitnehmer/in sind die geeigneten Werkzeuge und
Geräte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Diese bleiben Eigentum
des Unternehmens.

(3) Für besonders schmutzige und die Kleider abnutzende Beschäfti-
gungen werden Arbeitskleider und Schuhe sowie Handwaschmittel
vom/von der Arbeitgeber/in bereitgestellt.

§ 17 LÖSUNG DES ARBEITSVERHÄLTNISSES

(1) Die ersten vier Wochen gelten als Probezeit. Während der Probezeit
kann das Arbeitsverhältnis jederzeit gelöst werden. Ein über die Dauer
der vierwöchigen Probezeit hinausgehendes befristetes Arbeitsverhält-
nis ist schriftlich zu vereinbaren.

(2) Nach Ablauf der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis unter Beach-
tung der gesetzlichen Bestimmungen und unter Einhaltung einer einwö-
chigen Kündigungsfrist zum Ende der Arbeitswoche gelöst werden.

(3)Während der Kündigungsfrist ist dem/der Arbeitnehmer/in über sein/
ihr Verlangen gemäß § 1160 ABGB eine angemessene Freizeit unter
Fortzahlung des Lohnes zur Suche eines anderen Arbeitsplatzes zu ge-
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währen. Hiebei ist vom Grundsatz auszugehen, dass im Normalfall ein
Arbeitstag ausreichend ist.

§ 18 ABFERTIGUNG

Hinsichtlich der Abfertigung gelten die Bestimmungen des Arbeiterab-
fertigungsgesetzes (BGBl. Nr. 107/79) bzw. des betrieblichen Mitarbei-
tervorsorgegesetzes (BGBl. Nr. 2002/100) in der jeweils geltenden Fas-
sung.

Wechsel in das System der „Abfertigung neu“

Vereinbaren Arbeitgeber/in und Arbeitnehmer/in einen Übertritt aus
dem Abfertigungsrecht des Angestelltengesetzes/Arbeiter-Abferti-
gungsgesetzes in jenes des BMVG (Betriebliches Mitarbeitervorsorge-
gesetz), ist der/die Arbeitnehmer/in bzw. der/die Arbeitgeber/in berech-
tigt, binnen einem Monat ab Unterzeichnung der Übertrittsvereinbarung
ohne Angabe von Gründen von dieser zurückzutreten. Dies gilt nicht,
sofern die Übertrittsvereinbarung inhaltlich durch eine Betriebsverein-
barung gemäß § 97 Abs. 1 Z 26 ArbVG (Festlegung von Rahmenbedin-
gungen für den Übertritt in das Abfertigungsrecht des BMVG) bestimmt
ist.

§ 19 VERFALL VON ANSPRÜCHEN

Alle Ansprüche eines/einer Arbeitnehmers/in aus dem Arbeitsverhält-
nis, mit Ausnahme des Anspruches auf den Lohn, erlöschen, wenn
sie nicht innerhalb von drei Monaten nach Abrechnung des Lohnaus-
zahlungszeitraumes, in dem sie entstanden sind, gegenüber dem/der
Arbeitgeber/in schriftlich oder mündlich geltend gemacht werden. Lohn-
ansprüche erlöschen sechs Monate nach ihrem Entstehen.

§ 20 GELTUNGSTERMIN

(1) Dieser Kollektivvertrag tritt am 1. Jänner 2018 in Kraft.

(2) Dieser Kollektivvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen
und kann von jedem der Vertragspartner/innen unter Einhaltung einer
dreimonatigen Kündigungsfrist zum Letzten eines Kalendermonats
mit eingeschriebenem Brief gekündigt werden. Während der Kündi-
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gungsfrist sind Verhandlungen wegen Erneuerung des Kollektivvertra-
ges aufzunehmen.

(3)Der jeweils geltende Lohntarif – in diesem sind die Mindestlöhne, die
Lehrlingsentschädigungssätze sowie die Höhe der Sonderzahlungen
(UZ und WR) festgelegt – kann jederzeit unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von vier Wochen mittels eingeschriebenen Briefes gekündigt
werden.

§ 21 BEGÜNSTIGUNGSKLAUSEL

(1) Bestehende betriebliche Vereinbarungen, die den/die Arbeitnehmer/
in günstiger stellen als dieser Kollektivvertrag, bleiben unberührt.

(2) Die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages, soweit sie die Rechts-
verhältnisse zwischen Arbeitgeber/in und Arbeitnehmer/in regeln, kön-
nen durch Arbeitsvertrag weder aufgehoben noch eingeschränkt wer-
den.

(3) Sondervereinbarungen sind, soweit sie der Kollektivvertrag nicht
ausschließt, nur gültig, soweit sie für die Arbeitnehmer/innen günstiger
sind, oder Angelegenheiten betreffen, die im Kollektivvertrag nicht gere-
gelt sind.

§ 22 AUSSERKRAFTTRETEN BESTEHENDER
KOLLEKTIVVERTRÄGE

Mit Wirksamkeitsbeginn dieses Kollektivvertrages treten für dessen
Geltungsbereich alle bisher geltenden Kollektivverträge, ausgenom-
men der über den zuletzt vereinbarten Lohntarif, außer Kraft.

§ 23 AUSHANGPFLICHT DIESES
KOLLEKTIVVERTRAGES

Gemäß § 15 ArbVG ist der/die Arbeitgeber/in verpflichtet, diesen Kol-
lektivvertrag an einer für den/die Arbeitnehmer/in leicht zugänglichen
Stelle im Betrieb auszuhängen.
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Wien, am 5. Dezember 2017

WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH
Bundesinnung Mode und Bekleidungstechnik

Berufszweig – Textilreiniger, Wäscher und Färber

Komm.-Rat Annemarie MÖLZER
Bundesinnungsmeister

Mode und Bekleidungstechnik

Komm.-Rat Walter IMP
Bundesinnungsmeister
Textilreiniger, Wäscher

und Färber

Mag. Erwin CZESANY
Bundesinnungsgeschäftsführer

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft PRO-GE

Rainer WIMMER
Bundesvorsitzender

Peter SCHLEINBACH
Bundessekretär

Gerald KREUZER
Sekretär
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Anhang

Gemeinsame Erklärung der
Kollektivvertragspartner zur Aus- und

Weiterbildung:

Die Kollektivvertragspartner betonen die Wichtigkeit der Aus- und Wei-
terbildungsmaßnahmen der Betriebe und der Arbeitnehmer/innen. Sie
empfehlen, Bildungsinteressen der Arbeitnehmer/innen zu fördern
und betrieblich mögliche Rücksicht zu nehmen. Sie heben hervor, dass
die diskriminierungsfreie Einbeziehung gerade von Frauen in Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen ein wichtiges gemeinsames Anliegen ist.
Ebenso wichtig ist es, durch rechtzeitige Weiterqualifizierung zur Ver-
besserung der Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer/innen bei-
zutragen.
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Anhang

„Gebührenfrei“ gemäß Erlass BMF v. 1.3.1994
Zl. 100 859/2 – IV/10/94

MUSTER für einen Dienstzettel

für Arbeitnehmer/innen gemäß § 2
Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz (AVRAG):

Arbeitgeber/in:
Name, Anschrift .................................................................................................

(Firmenstampiglie)

Arbeitnehmer/in:
Name, Anschrift .................................................................................................

Beginn des Arbeitsverhältnisses: ........................................................................

Die Probezeit beträgt: .........................................................................................

(gemäß § 17 des Rahmenkollektivvertrages 4 Wochen)

Das Ende des Arbeitsverhältnisses ist unbefristet/bis .......................... befristet*)

Auf das Arbeitsverhältnis finden die Kollektivverträge für die Arbeiter/ innen im Ge-
werbe der Textilreiniger, Wäscher und Färber in der jeweils gültigen Fassung An-
wendung, sowie alle zwischen dem/der Betriebsinhaber/in und dem Betriebsrat
auf Betriebs- bzw. Unternehmensebene im Sinne des Arbeitsverfassungsgeset-
zes abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen.
Diese und die anzuwendenden Kollektivverträge sind im Betrieb/Raum*

............................................................................. zur Einsichtnahme aufgelegt.

Name und Anschrift der Mitarbeitervorsorgekasse: .............................................

..........................................................................................................................
(Im Einzelfall gültig, wenn auf das individuelle Arbeitsverhältnis das MVK-Gesetz
anzuwenden ist.)

Einstufung: Lohngruppe................................ (siehe Kollektivvertrag)

Der Anfangslohn beträgt EUR................................ per Stunde/Monat brutto.
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Weitere Entgeltbestandteile: Sonderzahlungen, Aufwandsentschädigungen, etc.:

..........................................................................................................................
(sofern keine, oder keine günstigere Regelung vereinbart wird, gilt der Kollektiv-
vertrag)

Fälligkeit der Bezüge: .........................................................................................

Die Bezüge werden bargeldlos auf ein vom/von der Arbeitnehmer/in

bekannt gegebenes Konto: .............................................................. überwiesen.

Vorgesehene Verwendung im Betrieb:

Die Kündigungsfristen und -termine richten sich nach den Bestimmungen des an-
zuwendenden Kollektivvertrages

Der gewöhnliche Arbeitsort ist (bzw. erforderlichenfalls Hinweis auf

Arbeits(Einsatz)orte): ..........................................................................................

Der Erholungsurlaub richtet sich nach den Bestimmungen des Urlaubsgesetzes
und des zuständigen Kollektivvertrages.

Die wöchentliche Normalarbeitszeit richtet sich nach den Bestimmungen des Ar-
beitszeitgesetzes und des zuständigen Kollektivvertrages.

Die wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt................................ Stunden.

Die wöchentliche Normalarbeitszeit als Teilzeitbeschäftigung

beträgt................................ Stunden.

................................ Ort, am .............................................................................

Jede Änderung der gemachten Angaben ist dem/der Arbeitnehmer/in
unverzüglich schriftlich mitzuteilen, spätestens 1 Monat nach ihremWir-
kungsbeginn, es sei denn, die Änderung erfolgt durch Änderung von
Gesetzen oder Normen der kollektiven Rechtsgestaltung (Kollektivver-
träge).
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KOLLEKTIVVERTRAG

LOHNTARIF

für die Textilreiniger, Chemischreiniger, Färber und für
die Wäschereien sowie für die Teppichreinigungs- und

Aufbewahrungsanstalten

Kollektivvertragslöhne ab 1. Jänner 2018 in Euro pro Std.

Lohngruppe I 7,96

Waschmeister/in; Teppichwaschen, Teppichstopfen;
Gelernte Kräfte:
Chemischreinigen, Nasswaschen, Detachieren, Färben;

Lohngruppe II 7,77

Chauffeure/innen, Heizer/in, Professionisten/innen;
Erste Kräfte:
Spezialbügeln, Expedieren, Plissieren;

Lohngruppe III 7,53

Maschinwaschen, Handwaschen, Sortieren, Merken;
Teppichwaschen, Teppichschneiden, Teppichklopfen,
Spannen, Dämpfen, Fleckputzen; Ladner/in, erste selb-
ständige Kraft; Nähen, Spannen, Dämpfen, Expedieren;
Angelernte Kräfte nach einem halben Jahr:
Chemischreinigen, Färben, Maschinbügeln, Handbü-
geln, Detachieren;

Lohngruppe IV 7,45

Pressen, (Legen und Einlegen) Zentrifugieren; Angelern-
te Kräfte bis zu einem halben Jahr: Chemischreinigen,
Färben, Maschinbügeln, Handbügeln, Detachieren;

Lohngruppe V 7,45

Hilfsarbeiten, Mitfahren, Ausschlagen; Ladner/in, zweite
Kraft; Aufsichtspersonen in Münzkleiderreinigungsbe-
trieben, Mietwaschküchen;
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Außer-Haus-Zulage für Teppichreinigungs- und Aufbewahrungs-
anstalten:
Bei Arbeiten außerhalb der ständigen Arbeitsstätte erhält der/die Arbeit-
nehmer/in eine Außer-Haus-Zulage im Ausmaß von 10 Prozent des kol-
lektivvertraglichen Stundenlohnes der betreffenden Lohngruppe.

LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNG

im Lehrberuf Textilreiniger

Monatlich in
Euro:

1. Lehrjahr 526,34

2. Lehrjahr 611,41

3. Lehrjahr 810,26

4. Lehrjahr (Doppellehre) 911,74

INTERNATSKOSTEN

Die Internatskosten, die durch den Aufenthalt des Lehrlings in einem für
die Schüler der Berufsschule bestimmten Schülerheim zur Erfüllung der
Berufsschulpflicht entstehen, hat der Lehrberechtigte dem Lehrling zu
bevorschussen, an das Internat zu überweisen und so zu ersetzen,
dass dem Lehrling für den Zeitraum, der der Dauer des Internats ent-
spricht, mindestens 60 % seiner Lehrlingsentschädigung verblei-
ben sofern sich nicht aus gesetzlichen Regelungen ein höherer
Anspruch ergibt (siehe BGBl. Nr. 154/2017, in Kraft ab 1.1.2018).

PRÄMIE FÜRGUTENUNDAUSGEZEICHNETEN ERFOLG
BEI DER LEHRABSCHLUSSPRÜFUNG

Erhält der Arbeitgeber für einen Lehrling eine Förderung für ausge-
zeichnete und gute Lehrabschlussprüfungen gemäß der „Richtlinie
zur Förderung der betrieblichen Ausbildung von Lehrlingen gemäß
§ 19c BAG“, in der Fassung vom 27. Jänner 2011, erhält der Lehrling
eine einmalige Prämie.
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Die einmalige Prämie beträgt bei gutem Erfolg € 200,- und bei ausge-
zeichnetem Erfolg € 250,-.
Eine Änderung dieser Förderung für den Arbeitgeber gemäß obiger
Richtlinie zu § 19c BAG führt zum Entfall der Prämie für den Lehrling
ab diesem Zeitpunkt.

EMPFEHLUNG ÜBER DIE ERHÖHUNG DER IST-LÖHNE

1) Den Betrieben wird empfohlen, die am 31.1.2017 bestehenden IST-
Monatslöhne der am 01.01.2018 in den Betrieben beschäftigten Arbeit-
nehmer (ausgenommen Lehrlinge) um 2,20% zu erhöhen.

2) Auf die gemäß Ziffer 1 eintretende Erhöhung des Ist-Lohnes kann ei-
ne zwischen dem 1. Juli 2017 und 31. Dezember 2017 erfolgte freiwil-
lige Erhöhung des Ist-Lohnes angerechnet werden.

EINGETRAGENE PARTNERSCHAFT

§ 13. wurde ergänzt:
Entgeltansprüche aus Gründen, die vom/von der Arbeitnehmer/in
zu vertreten sind

1) drei freie Tage unter Fortzahlung des Lohnes:
bei Todesfällen von Ehegatten (Lebensgefährten), eingetragenen Part-
nern, Eltern, Schwiegereltern, Kindern (Ziehkindern, Adoptiv- und Stief-
kinder), sofern sie im gemeinsamen Haushalt lebten;

2) zwei freie Tage unter Fortzahlung des Lohnes:
bei eigener Eheschließung oder Eintragung der Partnerschaft;
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GEWERKSCHAFT PRO-GE

1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1, Tel. 01/534 44-69 555
Fax 01/534 44-103 514

Wir sind im Internet erreichbar unter: http://www.proge.at

Landessekretariat Burgenland:
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7, Tel. 02682/770-53,
Fax 01/534 44‑103 101
Sekretariat Oberwart:
7400 Oberwart, Lehargasse 5, Tel. 03352/32356-14,
Fax: 01/534 44‑103 111

Landessekretariat Kärnten:
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44, Tel. 0463/58 70-414,
Fax 01/534 44-103 102

Landessekretariat Niederösterreich:
2500 Baden, Wassergasse 31a, Tel. 02252/443 37,
Fax 01/534 44-103 103
Regionalsekretariat Amstetten-Melk-Scheibbs:
3300 Amstetten, Wiener Straße 55, Tel. 07472/628 58-51 460,
Fax 01/534 44-103 123
Regionalsekretariat Baden-Mödling:
2500 Baden, Wassergasse 31a, Tel. 02252/484 76-31,
Fax: 01/534 44-103 163
Regionalsekretariat Gänserndorf-Schwechat:
2230 Gänserndorf, Wiener Straße 7a, Tel. 02282/86 96,
Fax: 01/534 44-103 153
Regionalsekretariat Waldviertel-Donau:
3500 Krems, Wiener Straße 24, Tel. 02732/824 61-291 62,
Fax: 01/53 444-103 173
Gmünd:
3950 Gmünd, Weitraerstraße 19, Tel. 02852/52412-54 452,
Fax 01/534 44-103 143
Regionalsekretariat Wr. Neustadt-Neunkirchen:
2700 Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse 4–6, Tel. 02622/274 98,
Fax: 01/534 44-103 183
Regionalsekretariat St. Pölten-Lilienfeld:
3100 St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 1, Tel. 02742/325-27 oder 28,
Fax: 01/534 44-103 133

http://www.proge.at
http://maps.google.at/maps?q=7000+Eisenstadt,Wiener+Stra�e+7&z=15
http://maps.google.at/maps?q=7400+Oberwart,Lehargasse+5&z=15
http://maps.google.at/maps?q=9020+Klagenfurt,Bahnhofstra�e+44&z=15
http://maps.google.at/maps?q=2500+Baden,Wassergasse+31a&z=15
http://maps.google.at/maps?q=3300+Amstetten,Wiener+Stra�e+55&z=15
http://maps.google.at/maps?q=2500+Baden,Wassergasse+31a&z=15
http://maps.google.at/maps?q=2230+G�nserndorf,Wiener+Stra�e+7a&z=15
http://maps.google.at/maps?q=3430+Tulln,Rudolf+Buchinger+Stra�e+27&z=15
http://maps.google.at/maps?q=3950+Gm�nd,Weitraerstra�e+19&z=15
http://maps.google.at/maps?q=2700+Wiener+Neustadt,Gr�hrm�hlgasse+4&z=15
http://maps.google.at/maps?q=3100+St+P�lten,Gewerkschaftsplatz+1&z=15


Landessekretariat Oberösterreich:
4020 Linz, Weingartshofstraße 2, Tel. 0732/65 33 47,
Fax 01/534 44-103 104
Bezirkssekretariat Steyr:
4400 Steyr, Redtenbachergasse 1a, Tel. 07252/546 61,
Fax: 01/534 44-103 134
Bezirkssekretariat Wels:
4600 Wels, Roseggerstraße 10, Tel. 07242/464 83,
Fax: 01/534 44-103 124
Landessekretariat Salzburg:
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-Straße 10, Tel. 0662/87 64 53,
Fax 01/534 44-103 105

Landessekretariat Steiermark:
8020 Graz, Karl-Morre-Straße 32, Tel. 0316/70 71-271 bis 276,
Fax 01/534 44-103 106
Bezirkssekretariat Bruck/Mur:
8600 Bruck/Mur, Schillerstraße 22, Tel. 03862/510 60,
Fax: 01/534 44-103 126
Bezirkssekretariat Leoben:
8700 Leoben, Buchmüllerplatz 2, Tel. 03842/459 86,
Fax: 01/534 44-103 136

Landessekretariat Tirol:
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14–16, Tel. 0512/597 77-506,
Fax 01/534 44-103 107

Landessekretariat Vorarlberg:
6900 Bregenz, Reutegasse 11, Tel. 05574/717 90,
Fax 01/534 44-103 108

Landessekretariat Wien:
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1, Tel. 01/534 44-69 661
Fax 01/534 44-103 109
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Mit der ARBÖ-App fordern Sie im Pannenfall Hilfe über den 
„Notruf-Button“ an. Ist die Ortung auf Ihrem Handy  aktiviert, 
wird Ihr Standort via GPS übermittelt – der ARBÖ-Pannendienst 
ist so noch schneller bei Ihnen. 

Zusätzlich informiert die App  über die  günstigsten Treibstoff-
preise, zeigt den Weg zum  nächsten ARBÖ-Prüfzentrum und 
mit dem ARBÖ-Verkehrsradio bringt sie stress-
freien Musikmix und das aktuelle Verkehrs-
geschehen auf Ihr Handy.

Video- und Foto anleitungen 
 zeigen  richtiges Verhalten 
bei einem Unfall 
oder  einer Panne, 
wie man Reifen 
wechselt oder 
Starthilfe gibt.

Handy dabei, ARBÖ dabei

Jetzt kostenlos downloaden

Infos unter ✆ 050-123-123 und auf www.arboe.at



www.proge.at

Mitten im Leben.
www.bawagpsk.com

Stand 6.2017, Änderungen vorbehalten

Eröffnen Sie jetzt eine neue KontoBox mit DANKESCHÖN und  
genießen Sie die Vorteile dieses BAWAG P.S.K. Treueprogrammes, 
Details auf dankeschoen.bawagpsk.com.

 �bis zu 50 DANKE zum Start

 �20 DANKE Vorteilsweltbonus jährlich 

Holen Sie sich jetzt einfach Ihre VorteilsweltCard 
bei Ihrem Betriebsrat oder Personalvertreter!

GEBEN SIE IHREM 
GELD EIN NEUES ZUHAUSE.
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